
PREISLISTE 2026 FÜR BETONPUMPEN- UND FÖRDERBANDEINSATZ 
preise zuzüglich der gesetzlichen umsatzsteuer

Stand: 01. Januar 2026  
Alle Preise enthalten Kosten für An- und Abfahrt, Auf- und Abbau sowie Reinigung der Rohrleitungen bzw. des Förderbandes. Bei vergeblicher 
Anfahrt wird nach Stundensatz abgerechnet. Den nachstehenden Preisen wird die gesetzliche Mehrwertsteuer hinzugerechnet. Alle Arbeiten sind 
reine Dienstleistungen. Die Preise verstehen sich daher netto (d.h. kein Skontoabzug).

Teleskop-Betonförderband Fahrmischerpumpe 32m-mastpumpe 36m-mastpumpe

Einsatzpauschale (pro Einsatz) 150,00 Euro 

            + Beton               14,00 Euro/m3 

                  + Schüttgüter         8,00 Euro/t 

Reichweite 16m Reichhöhe 24m 
Reichweite 20m

Reichhöhe 32m  
Reichweite 30m

Reichhöhe 36m  
Reichweite 34m

Bei einer durchschnittlich geringeren 
Einbauleistung von 8m3/Std. erfolgt die 
Berechnung nach dem Stundensatz  
150,00 Euro/Std. 
Der Einsatz ist nicht rabattfähig.

bis    10,0 m3               600,00 Pauschal 

bis    20,0 m3               650,00 Pauschal 

bis    30,0 m3               700,00 Pauschal 

bis    40,0 m3                 22,00/m3  

bis    50,0 m3                 21,70/m3  

bis    75,0 m3                 21,10/m3  

bis   100,0 m3                 20,40/m3  

bis   150,0 m3                  18,60/m3  

ab 150,25 m3                  18,10/m3 

bis  20 m3    825,00 P* 

bis  30 m3    875,00 P* 

bis  40 m3     25,90/m3  

bis  50 m3     25,40/m3 

bis  75 m3     24,60/m3   

bis 100 m3    23,90/m3  

bis 150 m3    22,70/m3  

ab 150,25 m3 21,50/m3 

bis  20 m3    725,00 P* 

bis  30 m3    775,00 P* 

bis  40 m3     23,40/m3  

bis  50 m3     23,00/m3 

bis  75 m3     22,20/m3   

bis 100 m3    21,50/m3  

bis 150 m3    20,30/m3  

ab 150,25 m3 19,50/m3 

Bei einer durchschnittlich geringeren 
Einbauleistung von je 15m3/Std. erfolgt  
die Berechnung nach dem Stundensatz 
280,00 Euro/Std. (M32) bzw.  
320,00 Euro/Std. (M36).

Bei einer durchschnittlich geringeren 
Einbauleistung von 12m3/Std. erfolgt die 
Berechnung nach dem Stundensatz 
250,00 Euro/Std.

n Schlauch-/Rohrverlängerung 10,00 Euro/lfdm. 
 
n Zuschlag für Pumpen von Stahlfasern 3,00 Euro/m3

n Samstags-/Nachtzuschlag 20% 
 
n Standortwechsel auf der Baustelle 70,00 Euro

Zum Anpumpen ist vom Auftraggeber ausreichend Schlemme zur Verfügung zu stellen. Der Auftraggeber muß zum Auf- und Abbau einer bestellten 
Schlauchleitung ausreichend Hilfspersonal zur Verfügung stellen. Bitte beachten Sie unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen für die Vermietung 
von Betonpumpen.

zuschläge/sonderleistungen (nicht rabattfähig)

m3                euro 
 
bis 10 m3      650,00  
Mindesteinsatzpauschale  

m3                euro 
 
bis 10 m3      750,00  
Mindesteinsatzpauschale 

m3                              euro 
 
bis 3,5 m3                    550,00 Pauschal 
Mindesteinsatzpauschale (nicht rabattfähig)

P*= Pauschal
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ALLGEMEINE GESCHÄFTSBEDINGUNGEN  
FÜR DIE VERMIETUNG VON BETONPUMPEN 
Stand: 01. Januar 2026

Die nachstehenden Geschäftsbedingungen sind in jedem Fall - auch bei 
Vorliegen anderweitiger Bedingungen des Mieters - Grundlage und Bestandteil 
des Vertrages. Jede Abweichung bedarf der ausdrücklichen Bestätigung der  
Firma Josef Neuner GmbH & Co. KG, Kies- und Betonwerk. Vermieter im Sinne 
dieser Geschäftsbedingungen ist die Firma Josef Neuner GmbH & Co. KG, Kies- 
und Betonwerk; Mieter ist der jeweilige Auftraggeber. 
 
1. Gegenstand des Vertrages 
ist die mietweise Überlassung einer oder mehrerer, eigener oder fremder 
Betonpumpen und Rohrleitungen samt Bedienungspersonal zum Transport von 
Beton mittels Pumpen und Röhren an der Baustelle, jedoch nicht die Lieferung 
des Betons als solchen. 
 
2. Angebote und Auftragsbestätigung 
Angebote des Vermieters sind für ihn zunächst verbindlich, der Vertrag kommt 
erst zustande, wenn er fernmündlich oder schriftlich bestätigt wird oder durch 
die Arbeitsaufnahme an der Baustelle. 
 
3. Haftung und Gewährleistung des Vermieters 
1. Der Vermieter wird den Auftrag ordungsgemäß und mit den vereinbarten 
Fristen abwickeln. Nichteinhaltung der Fristen berechtigen den Mieter zum 
Rücktritt nur, wenn er zuvor eine angemessene Nachfrist gesetzt hat. 
 
2. Der Vermieter ist berechtigt, die Erfüllungszeit der vermieteten Pumpe um 
die Dauer der Behinderung hinauszuschieben oder vom Vertrag ganz oder teil-
weise zurückzutreten - unter Ausschluß jeglicher Schadensersatzansprüche des 
Mieters - wenn besondere Umstände die Erfüllung des Vertrages unmöglich 
machen, verzögern oder erschweren. Solche Umstände sind insbesondere: die 
Verzögerung eines Vorauftrages, Fahrzeug- oder Pumpenausfall. Verkehrsunfall 
oder Verkehrsstörungen, behördliche Eingriffe, Unruhen, Arbeitskampf und 
Arbeitsstörungen. 
 
3. Mängelrügen müssen innerhalb von 5 Arbeitstagen schriftlich ausschließlich 
bei der Betriebsleitung des Vermieters eingegangen sein. Sie sind aber dann 
ausgeschlossen, wenn Nachprüfung infolge Baufortschritt nicht mehr möglich 
ist. Alle Gewährleistungsansprüche verjähren einen Monat nach Zurückweisung 
durch den Vermieter. Die Gewährleistung des Vermieters beschränkt sich auf 
die Durchführung des Pumpvorgangs als solchen, sie ist beschränkt auf Vorsatz 
oder grobe Fahrlässigkeit des Vermieters oder des von ihm zur Verfügung 
gestellten Bedienungspersonals. Bei begründeten Rügen ist der Vermieter 
berechtigt, die Pumparbeit als solche mit einem vom Mieter neu anzuliefern-
den Beton zu wiederholen. Zum Abbruch des gepumpten Betons ist der 
Vermieter nicht verpflichtet. Falls der Vermieter von der Nachpumpmöglichkeit 
keinen Gebrauch macht oder der Mieter die Wiederholung nicht wünscht oder 
die Wiederholung der Arbeiten nicht möglich ist, hat der Mieter nur Anspruch 
auf Minderung des Mietentgelts für Pumparbeiten bis zur Höhe des 
Gesamtbetrages. 
 
4. Alle anderen Ansprüche des Mieters gegen den Vermieter, dessen 
Erfüllungsgehilfen - gleich aus welchem Rechtsgrund - insbesondere 
Schadenersatzansprüche und Ansprüche auf Ersatz mittelbarer Schäden sind 
ausgeschlossen, es sei denn, sie beruhen auf Vorsatz. 
 
 

5. Der Vermieter und sein Bedienungspersonal sind nicht verpflichtet, die 
pumpfähige Konsistenz des Betons oder die Zweckmäßigkeit von Anordnungen 
des Mieters oder seines Hilfspersonals oder Dritter (etwa des  Architekten) zu 
überprüfen. Sie sind jedoch dazu berechtigt mit der Folge, daß die 
Durchführung der Pumparbeiten in solchen Fällen abgelehnt werden kann, 
ohne daß die  Ansprüche des Vermieters dadurch entfallen. 
 
6. Gewährleistungsansprüche aufgrund sichtbarer oder unsichtbarer Mängel 
verjähren in drei Monaten ab dem Tag der Lieferung. 

 
4. Pflichten des Mieters 
1. Der Mieter haftet für die Folgen unrichtiger oder unvollständiger Angaben 
bei Bestellung und Abruf. 
Übermittlungsfehler gehen zu seinen Lasten. Der Mieter hat dafür zu sorgen, 
daß sämtliche sachlichen und technischen Voraussetzungen für den zeitlich und 
räumlich ungehinderten und reibungslosen Ablauf der Pumparbeiten zu Beginn 
der Arbeiten vorliegen und  während derselben ununterbrochen fortbestehen. 
Insbesondere sind für schwere LKW gut befahrbare An- und 
Abfahrtsmöglichkeiten und ein geeigneter Pumpenstandplatz vorzubereiten. 
Die Baugerüste und Schalungsteile haben der Belastung durch die 
Rohrleitungen Stand zu halten. Der Pumpenstandort ist vom Mieter so auszu-
wählen und abzusichern, daß Dritte nicht geschädigt werden können, der 
öffentliche Straßenverkehr nicht mehr als unvermeidlich behindert und das 
ablaufende Wasser ordnungsgemäß und unschädlich weggeführt werden kann 
und im Winter Gefahren und Behinderungen durch Eisbildung infolge ablaufen-
den Wassers ausgeschlossen sind. Der Vermieter ist berechtigt, einen anderen 
Pumpenstandort anzuordnen. Kann ein Pumpenfahrzeug seinen Aufstellplatz 
nicht verlassen, weil die Baustelle dies bedingt, so haftet der Mieter für 
dadurch entstandene Verzögerungen und Schäden nach Maßgabe der Ziffer 5 
Absatz 5. 
 
2. Der Mieter hat 
a) sämtliche öffentlichen und privatrechtlichen Genehmigungen und Erlaubnisse 
für Aufstellung und Betrieb von Betonpumpen an Ort und Stelle auf seine 
Kosten beizubringen und aufrechtzuerhalten sowie behördliche Bedingungen 
und Auflagen auf seine Kosten zu erfüllen; 
b) dafür zu sorgen, daß der zum Pumpen vorgesehene Beton rechtzeitig und 
ohne Unterbrechung angeliefert wird und pumpfähige Konsistenz hat; 
c) auf Verlangen des Vermieters oder dessen Bedienungspersonals die vom 
Vermieter für notwendig gehaltenen Hilfskräfte und Hilfsmittel zum Auf- und 
Abbau sowie zu Veränderungen der Rohrleitungen, den Betrieb und die 
Reinigung der Pumpen und Röhren sowie zur Beseitigung von Verstopfungen in 
den Rohrleitungen kostenlos zur Verfügung zu stellen; 
d) erforderliche Nebenarbeiten auf seine Kosten durchzuführen wie z.B. die 
Reinigung verschmutzter Fahr- oder Gehbahnen, Beseitigung von Ölresten und 
Betonspritzern oder ähnliches; 
e) die Arbeitsberichte täglich zu unterzeichnen. Unterläßt er die 
Unterzeichnung oder steht auf der Baustelle ein zeichnungsberechtigter 
Beauftragter nicht zur Verfügung, so gilt der Arbeitsbericht ohne Unterschrift 
des Mieters als genehmigt. 
f) den Vermieter von allen Ansprüchen Dritter freizustellen, die auf 
Unterlassung der Pflichten des Mieters zurückzuführen sind. 

5. Zahlung 
1. Der Mietpreis richtet sich nach der am Tage der Auftragsausführung gültigen 
Preisliste, ohne Rücksicht auf etwaige andere  Angebotspreise. Abweichungen 
von der Preisliste müssen ausdrücklich schriftlich vom Vermieter bestätigt sein. 
 
2. Rechnungen sind nach Erhalt ohne Abzug zur Zahlung fällig. Wird die 
Zahlung nicht innerhalb einer Woche geleistet, werden bankübliche Zinsen ver-
rechnet. Zur Annahme von Wechseln ist der Vermieter nicht verpflichtet; wer-
den Wechsel angenommen, so sind  die Diskontspesen vom Mieter zu zahlen. 
 
3. Der Mieter verzichtet auf jedes Recht zur Zurückbehaltung und zur Auf- 
rechnung gegenüber den Forderungen des Vermieters aus dem Pumpauftrag. 
 
4. Der Mieter tritt dem Vermieter hiermit zur Sicherung aller auch künftig  
entstehenden Ansprüche des Vermieters seine gegenwärtigen und künftigen 
Forderungen und Sicherungsrechte aus dem Bauvertrag gegenüber seinem 
Auftraggeber mit dem Vorrang vor dem Rest ab; die Abtretung ist beschränkt 
auf die Höhe des Wertes der Ansprüche des Vermieters. Der Vermieter ist ohne 
weitere Ankündigung berechtigt, die Abtretung offenzulegen und die Forderung 
einzuziehen, sobald der Mieter Verpflichtungen aus dem Vertrag nicht einhält. 
Der Mieter hat dem Vermieter die erforderlichen Unterlagen und Beweismittel 
herauszugeben. 
 
5. Kann aus irgendwelchen vom Mieter verschuldeten oder nicht verschuldeten 
Gründen der Auftrag nicht oder innerhalb des vorgesehenen Zeitraums nicht  
zu dem vorgesehenen Zeitpunkt durchgeführt werden, obwohl der Vermieter 
Personal und Gerät rechtzeitig bereitgestellt hat, hat der Mieter dem Vermieter 
ohne weiteren Nachweis einen Ausfall in Höhe des in der jeweils gültigen 
Preisliste angegebenen Stundensatzes zu bezahlen. Der Ausfall beschränkt sich 
auf die Zeit, die für Personal und Pumpe vogesehen war. Die Geltendmachung 
weiteren Schadens des Vermieters bleibt davon unberührt. Der Vermieter wird 
bestrebt sein, den ihm zu erstattenden Ausfall durch den Einsatz von Personal 
und Gerät an anderer Stelle möglichst zu mindern.  
 
6. Erfüllungsort und Gerichtsstand 
Erfüllungsort für unsere Lieferungen ist unser Lieferwerk, soweit sich nicht aus 
den Umständen des Vertrages etwas anderes ergibt. Gerichtsstand für alle aus 
dem Vertragsverhältnis sowie über das Bestehen und seine Rechtswirksamkeit 
entstehenden Rechtsstreitigkeiten ist - soweit gesetzlich zulässig - Rosenheim. 
 
7. Datenschutzhinweis 
Gemäß § 26 (1) Datenschutzgesetz weisen wir darauf hin, dass sämtliche 
kunden- und lieferantenbezogenen Daten mit Hilfe der elektronischen 
Datenverarbeitung von uns gespeichert und verarbeitet werden. 
 
8. Salvatorische Klausel 
Sollten einzelne Bestimmungen der vorliegenden Verkaufs- und 
Lieferbedingungen rechtsunwirksam sein oder werden, so wird hierdurch die 
Rechtswirksamkeit der übrigen Bestimmungen nicht berührt. Anstelle der 
unwirksamen Bestimmungen oder zur Ausfüllung eventueller Lücken dieser 
Verkaufs- und Lieferbedingungen soll eine angemessene Regelung treten, die 
dem am nächsten kommt, was die Parteien wirtschaftlich gewollt haben.

12

JoseF NeuNer gmbh & co. Kg, Kies- & Betonwerk . Telefon 0 80 35 / 90 44 - 90  
Weihererhof 5 . 83115 Neubeuern . www.betonwerk-neuner.de . info@betonwerk-neuner.de




